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Die	Thüringer	Stiftung	
HandinHand



ich	 weiß	 nicht,	 wo	 und	 wie	 Sie	 auf	 die	 Broschüre	
der	 Thüringer	 Stiftung	 HandinHand	 aufmerksam	
wurden.	 Vielleicht	 saßen	 Sie	 im	Wartezimmer	 eines	
Arztes	 oder	 einer	 Beratungsstelle?	 Oder	 vielleicht	
mussten	Sie	auf	den	 langen	Korridoren	eines	Amts-
gerichts	oder	eines	Rathauses	warten?	Und	um	sich	
abzulenken,	 griffen	 Sie	 nach	 dieser	 orangefarbenen	
Broschüre	und	begannen	darin	zu	blättern.	Ich	danke	
Ihnen	dafür,	dass	 Sie	 sich	 für	die	Thüringer	 Stiftung	
HandinHand	Zeit	nehmen	und	damit	Interesse	zeigen	
für	die	Sorgen	und	Nöte	 Ihrer	Mitmenschen	–	denn	
damit	beschäftigt	sich	diese	Stiftung.

Die	Thüringer	Stiftung	HandinHand	unterstützt	wer-
dende	Mütter	und	Familien	in	Not	überall	im	Freistaat	
Thüringen.	Gegründet	wurde	sie	1992.	Bis	Ende	2009	
konnte	 in	95.268	Fällen	geholfen	werden.	 In	diesen	
Jahren	zahlte	die	Stiftung	über	63,1	Millionen	Euro	an	
direkten	Hilfen	aus.

Not	ist	so	einzigartig	wie	der	Mensch,	der	sie	erleiden	
muss.	Und	genau	das	ist	der	Ansatzpunkt	für	die	Thü-
ringer	 Stiftung	HandinHand.	 Sie	hilft	 direkt,	 konkret	
und	ganz	 individuell.	Manchmal	etwas	unkonventio-
nell,	aber	immer	mit	Herz	und	Verstand	–	eben	genau	
so,	wie	wir	Thüringer	sind.

Auf	den	folgenden	Seiten	stellt	die	Stiftung	ihre	Arbeit	
vor.	Und	sie	geht	dabei,	und	das	passt	wieder	so	gut	
zu	 ihr,	 einen	etwas	anderen	Weg.	Die	Stiftung	 lässt	
auch	andere	für	sich	sprechen	–	nämlich	ihre	Partner.	

SEHR	GEEHRTE	LESERIN,
SEHR	GEEHRTER	LESER,

Es	 sind	 Fachleute	 aus	 den	 vielen	 weiteren	 sozialen	
Bereichen,	mit	denen	die	Stiftung	seit	fast	zwei	Jahr-
zehnten	zusammenarbeitet	oder	die	inhaltlich	eng	mit	
den	Problemen	der	Stiftungsarbeit	verbunden	sind.

Ich	danke	der	Thüringer	Stiftung	HandinHand	für	ihre	
wichtige	 und	 verantwortungsvolle	 Arbeit.	 Zeigt	 sie	
uns	doch,	dass	wir	alle	aufgerufen	sind	zu	helfen.	Eine	
soziale	 Gemeinschaft	 darf	 kein	 Zweckbündnis	 sein.	
Wir	 sollten	uns	alle	unserer	Verantwortung	gegenü-
ber	dem	Nächsten	bewusst	sein.

Herzlichst

Ihre

Heike	Taubert
Thüringer	Ministerin	für	Soziales,	Familie	und	Gesundheit
Vorsitzende	des	Stiftungsrates
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Hilfen	aus	der	Stiftung	besteht	nicht.	Und	-	die	Thü-
ringer	 Stiftung	HandinHand	wirkt	 regional	 begrenzt	
für	die	Einwohner	des	Freistaates	Thüringen.“

Angst	vor	dem	Verlust	der	Arbeitsstelle,	Krankheit,	Ar-
mut,	Verzweiflung	-	die	Not	vieler	Menschen	ist	groß.	
„Aber	viele	verschweigen	aus	Scham	ihre	Probleme“,	
weiß	Gisela	Deußing.	„Ich	nehme	sogar	an,	dass	des-
wegen	viele	auch	nicht	den	Weg	zu	einer	Beratungs-
stelle	finden	und	Hilfe	bei	der	Lösung	ihrer	Probleme	
suchen.	Ich	kann	nur	jeden	ermutigen,	sich	Helfer	in	
Notsituationen	 zu	 suchen.	 Einer	 davon	 könnte	 die	
Stiftung	 sein.	Wir	 helfen	 ganz	 konkret.	Wir	 können	
den	werdenden	Müttern	finanzielle	Zuschüsse	für	An-
schaffungen	gewähren,	 die	 im	direkten	 Zusammen-
hang	mit	 der	 Schwangerschaft	 und	 der	Geburt	 des	
Kindes	 stehen,	 zum	 Beispiel	 für	 Umstandskleidung,	
Babyerstausstattung	 oder	 Kinderzimmereinrichtung.	

Erfurt,	Linderbacher	Weg	30	-	ein	schmuckloser	Bü-
rokomplex	 im	Osten	der	Stadt,	direkt	an	der	B7:	 Im	
zweiten	Stock	des	Gebäudes	arbeiten	 sechs	 Frauen,	
die	seit	vielen	Jahren	tausenden	von	Thüringer	Frauen	
und	Familien	aus	finanzieller	Not	helfen	-	ganz	kon-
kret,	 insgesamt	 mit	 sehr	 viel	 Geld.	 Die	 Geschäfts-
führerin	der	Thüringer	Stiftung	HandinHand,	Gisela	
Deußing,	ist	seit	April	1993	dabei	und	hat	die	Arbeit	
dieser	Stiftung	geprägt.

„Die	Stiftung	wurde	am	25.	November	1992	von	der	
Landesregierung	 Thüringen	 als	 selbständige,	 rechts-
fähige	Stiftung	des	bürgerlichen	Rechts	gegründet“,	
berichtet	die	Geschäftsführerin.	„Wir	verfolgen	zwei	
Stiftungszwecke	 -	 zum	 einen	 die	 Schwangerenhilfe	
und	zum	anderen	die	Familienhilfe.	Außerdem	ist	es	
seit	 2002	möglich,	 auf	 Antrag	 des	 jeweiligen	 Kran-
kenhauses	die	Kosten	für	anonyme	Entbindungen	zu	
übernehmen.“

Dass	diese	Hilfen	notwendig	sind,	beweisen	die	Zah-
len:	 Seit	 der	 Stiftungsgründung	 bis	 zum	31.12.2009	
erreichten	die	Stiftung	107.853	Anträge	mit	der	Bit-
te	 um	 Unterstützung.	 In	 95.268	 Fällen	 konnte	 ge-
holfen	werden.	Dafür	wurde	 ein	Gesamtbetrag	 von	
63,1	Millionen	Euro	eingesetzt.	„Dabei	vergeben	wir	
finanzielle	 Hilfen	 nicht	 nach	 dem	 Gießkannenprin-
zip“,	 sagt	Gisela	Deußing,	 „sondern	nach	 speziellen	
Kriterien.	Die	Gewährung	der	 Stiftungshilfen	 erfolgt	
auf	 der	 Grundlage	 der	 Vergabegrundsätze,	 ist	 ein-
kommensabhängig	und	allen	anderen	zur	Verfügung	
stehenden	Hilfen	nachrangig.	Die	Stiftungsleistungen	
sind	 freiwillige	 Leistungen.	 Ein	 Rechtsanspruch	 auf	
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WARUM FAMILIENHILFE UNVERZICHTBAR IST
DIE GESCHÄFTSFÜHRERIN GISELA DEUßING ÜBER IHRE TÄTIGKEIT

Gisela Deußing ist seit 1993 Geschäftsführerin der Thüringer Stiftung 
HandinHand. Die Stiftung versteht sich als Teil eines Netzwerkes aus Be-
ratungsstellen, Verbänden und Behörden, welches Menschen in ihren 
ganz individuellen Notlagen finanziell unterstützt. 

HandinHand: Im zweiten 
Stock dieses Gebäude-
komplexes an der Wei-
marischen Straße liegen 
die Büros der Thüringer 
Stiftung HandinHand.



Die	 Familienhilfe	 greift	 insbesondere,	 wenn	 durch	
Langzeitarbeitslosigkeit,	 Trennung	 der	 Eltern	 und	
Krankheit	 oder	 Tod	 in	 der	 Familie	 finanzielle	 Unter-
stützung	 in	 den	 unterschiedlichsten	 Notlagen	 erfor-
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tungsstellen	in	Thüringen	
eng	 zusammen.	 So	 ist	
sichergestellt,	 dass	 Hil-
fesuchende	 ohne	 lange	
Anfahrtswege	 eine	 ge-
eignete,	in	Wohnortnähe	
gelegene	Beratungsstelle	
aufsuchen	 können.	 Die	
nächstgelegene	 Bera-
tungsstelle	 kann	 bei	 uns	
in	 der	 Geschäftsstelle	
erfragt	 oder	 im	 Internet	
unter	 www.thueringer-
stif tung-handinhand.
de	 abgerufen	 werden.“	
Beim	 Ausfüllen	 des	 Stif-
tungsantrags	sind	die	Be-
ratungsstellen	 behilflich.	
Sie	sind	es	auch,	die	mit	
den	Betroffenen	die	Pro-
bleme	besprechen,	ihnen	
Möglichkeiten	 zur	 Ver-
besserung	der	bestehen-
den	Situationen	empfeh-
len,	sie	über	bestehende	
gesetzliche	 Leistungen	
informieren	 und	 vieles	
mehr.	 Gemeinsam	 mit	
den	Hilfesuchenden	wird	
so	 erst	 einmal	 konzepti-
onell	 die	 machbare	 Än-
derung	 der	 jeweiligen	
Situation	 festgelegt	 und	
die	Hilfe	der	Stiftung	mit	
einbezogen.	 Diese	 „Vor-
arbeiten“	 werden	 auch	
der	 Stiftung	 durch	 die	
Beratungsstellen	 mitge-

teilt,	weil	 sie	 für	 die	 Entscheidungsfindung	 zu	 einer	
Unterstützung	aus	der	Stiftung	sehr	wichtig	sind.

Grundsätzlich	können	alle	Schwangeren,	Alleinerzie-
henden	 und	 Familien	mit	 Kindern,	 die	 sich	 in	 einer	
Notlage	 befinden	 und	 ihren	Wohnsitz	 in	 Thüringen	
haben,	einen	Antrag	auf	Unterstützung	aus	der	Stif-
tung	stellen.	„Die	Vergabe	der	Stiftungsmittel	 ist	al-

ratungsstellen	 in	ganz	 Thüringen	angenommen	und	
dann	 an	 uns	 geschickt“,	 sagt	Gisela	 Deußing.	 „Das	
sind	 in	 der	 Regel	 Schwangerschaftsberatungsstellen	
–	auch	bei	Familienhilfen.	Wir	arbeiten	mit	39	Bera-

derlich	 ist.	 Die	 Thüringer	 Stiftung	 HandinHand	 hilft	
dann	mit	 dem	Ziel,	 die	momentane	Not	 zu	mildern	
und	die	Situation	möglichst	dauerhaft	zu	verbessern.“

Die	Mitarbeiterinnen	der	Stiftung	kennen	die	um	Hilfe	
bittenden	Frauen	und	Familien	in	ganz	wenigen	Fällen	
persönlich.	„Eine	direkte	Antragstellung	bei	der	Stif-
tung	 ist	nicht	möglich.	Die	Anträge	werden	von	Be-

 

Bearbeitungsnummer der  Stiftung:  
 

Beratungsstellennummer:  
 
 
 
 
 

Antrag auf Hilfe aus Mitteln der Bundesstiftung „Mutter und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens“ und/ 
oder der „Thüringer Stiftung HandinHand – Hilfe für Kinder, Schwangere und Familien in Not“ 
 

(Achtung Namensänderung: Bis 19.08.2009 „THÜRINGER STIFTUNG Hilfe für schwangere Frauen und Familien in Not“) 
 
 

 Stiftungszweck Schwangerenhilfe     Stiftungszweck Familienhilfe 
 
 

 
Eingang Stiftung: 

 
per Post:  

per Mail:   
 

 
 
1. Angaben zur Person 
 

 Antragsteller(in)  Partner(in) 
Familienname:    
Geburtsname:    
Vorname:    
Geburtsdatum:    
Straße, Hausnummer:    
PLZ und Wohnort:    
Telefonnummer:    
Emailadresse:    
Staatsangehörigkeit:    
Familienstand:    
Tätigkeit:    
Anzahl der Kinder im Haushalt:  Alter der Kinder:  
Datum der Erstberatung zur Antragstellung:  
Voraussichtlicher Entbindungstermin:  
Mehrlingsschwangerschaft:    ja                    nein 
Wurde bereits ein Antrag bei der Stiftung gestellt? Wenn ja, wann und wo? 
 
 
 
2. Angaben zur Zahlungsweise (bitte ankreuzen) 
 

Bitte vergleichen Sie sorgfältig die angegebene Bankverbindung mit den Daten Ihrer Kontokarte! 
 

Überweisung auf Konto der Beratungsstelle                                  
Überweisung auf Pfändungsschutzkonto der Antragsteller(in)        Kto-Nr.  
                                                                                                              BLZ  
                                                                                                              Bank  
  
Überweisung auf Konto der Antragsteller(in)                                   Kto-Nr.  
                                                                                                               BLZ  
                                                                                                               Bank  

 Name und Anschrift der Beratungsstelle 
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Name Antragsteller(in):  

 
3.4. Vermögen 
 
Sind Sparbeträge oder sonstige Geldwerte (u. a. Wertpapiere, Bausparguthaben) vorhanden? 
 

  ja, in folgender Höhe  € 
   

  nein   
 
(Hinweis: Sollte über Vermögenswerte nicht verfügt werden können, sind entsprechende Nachweise, z. B. Abtretungserklärungen, 
Festschreibungen vorzulegen!) 
 
Ist Vermögen in Form von Wohn- und Grundbesitz vorhanden?   ja    nein 
 
Wird das Haus bzw. die Wohnung selbst bewohnt?     ja    nein 
 
 
4. Angaben zur Art der Hilfe 
 
Ich habe bzw. werde folgende einmalige Leistungen nach SGB II,  SGB XII oder AsylbLG erhalten: 
 
 

 

 
 
 
Ich beantrage folgende Unterstützung bei der Thüringer Stiftung HandinHand: 
 
  

  

  

  

  

  

   
 
 
5. Schilderung der Notsituation (eventuell als Anlage beifügen): 
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Name Antragsteller(in):  

 
3. Angaben zur Einkommenssituation (Angaben bitte nachweisen) 
 
3.1. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts 
 
Ich/Wir erhalte(n) Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach: 
 

 SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende – ALG II) 

 SGB XII (Sozialhilfe) 

 
3.2. Einkommen 
 
Einkommen des letzten Monats vor Antragstellung, z. B. Nettolohn/-gehalt, Einnahmen aus selbstständiger Tätigkeit, 
Privatentnahmen, Krankengeld, Leistungen der Agentur für Arbeit, Bafög, Ausbildungsvergütung, Renten, 
Nebeneinkünfte  
 
(Hinweis: Sollte das Einkommen der letzten Monate sehr unterschiedlich sein, bitte weitere Einkommensnachweise vorlegen!) 
 
Antragsteller/in:  € 
Partner/in:  € 
 

Kindergeld:  € Thüringer Landeserziehungsgeld:  € 
Kinderzuschlag:  € Sonstige Einnahmen (bitte erläutern!):  € 
Wohngeld:  €    
Unterhalt/ - vorschuss:  €    
Elterngeld:  €    
 
 
3.3 Laufende monatliche Verpflichtungen 
 
Kosten der Unterkunft:  € Wohnfläche in qm:  
Kita-Gebühr (ohne Essengeld):  € 
Unterhaltsverpflichtungen:  € 
Beiträge Berufsverbände/ Gewerkschaft:  € 
Sonstiges (z. B. Autorate, Kredite)  € 
   
   
 
Versicherungen (monatlicher Beitrag) Fahrtkosten zur Arbeit  
Hausratversicherung:  €  einfache Entfernung zur Arbeitsstätte  
Private Haftpflichtversicherung:  €                      Antragsteller/in:  km 
Unfallversicherung:  €                      Partner/in:  km 
Risikolebensversicherung:  €  mtl. Fahrtkosten mit Bus/Bahn:  € 
Berufsunfähigkeitsversicherung:  €  Doppelte Haushaltsführung   
KfZ-Haftpflichtversicherung:  €  Einfache Fahrstrecke:  km 
Beitrag zur „Riester-Rente“  €  Unterkunftskosten:  € 
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Name Antragsteller(in):  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Beratungsstelle die bei der Antragstellung erhobenen Daten und Unterlagen an 
die Thüringer Stiftung HandinHand - Hilfe für Kinder, Schwangere und Familien in Not weitergibt. 
 
Die mit der Antragsbearbeitung betrauten Stellen sind berechtigt, die von mir gemachten Angaben zu überprüfen und 
bei Behörden und sonstigen Stellen die zur Antragsbearbeitung erforderlichen Erkundigungen einzuholen. Soweit dies 
für die Gewährung von Hilfen und zur Vermeidung von Mehrfachleistungen notwendig ist, können meine Daten 
weitergegeben werden. Dies ist ausschließlich dafür bestimmt, dass die Möglichkeit einer Hilfeleistung aus 
Stiftungsmitteln geprüft werden kann. Die Daten dürfen nur im Rahmen der jeweils geltenden Vorschrift des 
Datenschutzrechtes verwendet werden. 
 
Ich bin darüber informiert, dass der Antrag erst an die Geschäftsstelle der Stiftung weitergeleitet wird, wenn die 
Unterlagen vollständig sind. 
 
 
 
 
   
Ort, Datum  Unterschrift Antragstellerin/Antragsteller 
 
 
Anlagen 
 

  Erklärung 
  Kopie des Mutterpasses 
  Kopie des Antrages auf einmalige Leistungen nach SGB II/SGB XII bzw. dem AsylbLG 
  Kopie des/der Bescheide(s) über einmalige Leistungen nach SGBII/SGB XII bzw. dem AsylbLG 
  Kopien der Einkommensnachweise für den letzten Monat vor Abgabe des Antrages bei der Stiftung  
  Kopie des gültigen Mietvertrages bzw. Kopie der Unterlage mit Angabe der Wohnfläche bei Wohnbesitz 
  Kopien der Kreditverträge für anrechenbare finanzielle Verpflichtungen 

Papierkrieg: Ohne standardisierte Abläufe geht es auch bei uns nicht. So 
sieht ein Antragsformular der Thüringer Stiftung HandinHand aus.
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lerdings	an	bestimmte	Bedingungen	geknüpft“,	 legt	
die	Geschäftsführerin	dar.	„Da	die	Stiftung	mit	 ihrer	
Arbeit	mildtätigen	Zwecken	dient,	ist	sie	auch	an	ge-
setzliche	 Vorgaben	 gebunden,	 zum	 Beispiel	 an	 §	 53	
der	 Abgabenordnung.	 Außerdem	 können	 Hilfen	 nur	
dann	gewährt	werden,	wenn	das	Einkommen	der	Hil-
fesuchenden	innerhalb	der	in	den	Vergabegrundsätzen	
festgelegten	Einkommensgrenze	liegt.“

Die	 Anträge	 werden	 durch	 die	 Mitarbeiterinnen	 der	
Geschäftsstelle	der	Stiftung	bearbeitet	und	geprüft.	Die	
letzte	Entscheidung,	ob	und	in	welcher	Form	und	Höhe	

eine	finanzielle	Unterstützung	vergeben	werden	kann,	
trägt	dann	der	Vergabeausschuss	der	Stiftung.	Die	Mit-
glieder	dieses	Gremiums	sitzen	zwischen	zwei	und	vier	
Mal	monatlich	zusammen,	um	diese	Festlegungen	zu	
treffen.	 „Jeder	Antrag	wird	 sorgfältig	 bearbeitet,	 die	
darin	geschilderte	Situation	Ernst	genommen.	Oftmals	
muss	man	auch	„zwischen	den	Zeilen	lesen“,	um	die	
Problematik	 insgesamt	 zu	 erfassen	und	um	eventuell	
ergänzende	 Informationen	 bei	 den	 Antragstellenden	
oder	 der	 Beratungsstelle	 einzuholen“,	 sagt	 Gisela	
Deußing.	„Man	kann	also	ahnen,	dass	zwischen	dem	
Antragseingang	und	der	Auszahlung	des	Geldes	schon	
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Geborgenheit: Unseren Kindern wollen wir einen 
Raum bieten, in dem sie geschützt und vertrau-
ensvoll aufwachsen können. 

ein	gewisser	Zeitraum	liegt,	die	erforderlichen	Arbeiten	
müssen	 ja	 erledigt	werden.	Aber	wenn	der	Geburts-
termin	unmittelbar	bevor	steht	oder	 im	Einzelfall	eine	
Unterstützung	 sofort	 benötigt	wird,	müssen	 halt	 an-
dere	Anträge	oder	Arbeiten	zurück	gestellt	werden.	In	
akuten	Notsituationen	haben	wir	auch	schon	innerhalb	
weniger	Stunden	helfen	können.“

Trotz	 aller	 Hektik	 und	 dem	Wunsch,	 so	 schnell	 wie	
möglich	den	 in	Not	geratenen	Menschen	zu	helfen	 -		
der	akkurate	und	wirtschaftliche	Umgang	mit	Geld	ist	
für	die	Diplom-Volkswirtin	Gisela	Deußing	eine	Grund-

Auszug aus der Stiftungssatzung:

§ 7 Aufgaben des Stiftungsrates
Der	 Stiftungsrat	 überwacht	 die	 Erfüllung	 der	
Aufgaben	der	Stiftung,	insbesondere	die	Verga-
be	von	Stiftungsleistungen	und	die	Arbeit	des	
Geschäftsführers.	Er	beschließt	über	alle	grund-
sätzlichen	Angelegenheiten	der	Stiftung	…

Er	kann	dem	Geschäftsführer	Weisungen	erteilen.

§ 11 Vergabeausschuss
(1)	 Über	 die	 Vergabe	 von	 Stiftungsleistungen	
entscheidet	ein	vom	Stiftungsrat	berufener	Ver-
gabeausschuss.	Nach	Maßgabe	der	Beschlüsse	
des	 Stiftungsrates	 sollen	 im	Vergabeausschuss	
wirken:

	 1.	 Familienorganisationen
	 2.	 Spitzenverbände	der	freien	
	 	 Wohlfahrtspflege
	 3.	 kommunale	Spitzenverbände	Thüringens		
	 	 ...

INFORMATION

voraussetzung	für	ihre	Arbeit:	„Es	sind	schließlich	Steu-
ergelder,	die	wir	verwenden.	Dafür,	dass	die	Stiftung	
diese	Mittel	erhält,	danke	ich	besonders	dem	Freistaat	
Thüringen	und	der	Bundesstiftung	„Mutter	und	Kind	
–	Schutz	des	ungeborenen	Lebens“.	Aber	auch	denen,	
die	mit	kleinen	oder	größeren	Zuwendungen	die	Ar-
beit	der	Stiftung	unterstützen,	gilt	unser	Dank.	Ich	bin	
davon	überzeugt,	dass	die	Stiftung	künftig	dringender	
denn	je	gebraucht	wird.	Deshalb	sind	wir	auf	alle	an-
gewiesen,	die	sich	den	Zielen	der	Stiftung	verbunden	
fühlen	und	die	unsere	Arbeit	unterstützen	wollen	und	
können.	Jeder	Euro	ist	wichtig	und	hilft.	Möge	es	ge-
lingen,	staatliches,	privates	und	unternehmerisches	En-
gagement	zu	vereinen.	Im	Interesse	der	Kinder	als	Zu-
kunft	unserer	Gesellschaft	müssen	Nächstenliebe	und	
die	Solidarität	des	Handelns	das	Ziel	sein.	Jeder	einzelne	
ist	als	Freund,	Partner	und	Unterstützer	der	Thüringer	
Stiftung	 HandinHand	 willkommen.	 Ich	 wünsche	 mir	
eine	große	Gemeinschaft	von	Helfern.	Auch	daran	ar-
beiten	meine	Mitarbeiterinnen	und	ich	und	viele	ande-
re,	die	Verantwortung	für	die	Stiftung	tragen.“



Seit Bestehen der Stiftung wurden bis zum 31.12.2009 in der Geschäftsstelle insgesamt 95.314 
Anträge auf Schwangerenhilfe bearbeitet. In 86.795 Fällen konnte Hilfe vergeben werden. Dafür 
waren 55,6 Millionen Euro erforderlich. Unterstützung aus dem Stiftungszweck Schwangerenhilfe 
muss in einer Schwangerschaftsberatungsstelle beantragt werden. Von dort erfolgt die Weiter-
leitung an die Geschäftsstelle der Stiftung. Diese Beratungsstellen arbeiten in allen Regionen des 
Landes in unterschiedlicher Trägerschaft.

STATISTIK 2009
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STAATSANGEHÖRIGKEIT 
DER ANTRAGSTELLERINNEN

deutsch	 	 5.176	
europäische	Union	 	 32	
sonstige	/	staatenlos	 	 205
Gesamt	 	 5.413

BEARBEITUNG DER ANTRÄGE

Anzahl	der	Anträge,	gesamt	 5.413

Anzahl	der	Bewilligungen	 5.086

Anzahl	der	Ablehnungen	 327

vergebene	Mittel	 	 		 3.146.076,11	Euro

durchschnittlicher	Hilfebetrag	 618,58	Euro

STIFTUNGSZWECK SCHWANGERENHILFE
DATEN - ZAHLEN - FAKTEN

SOZIALER STATUS 
DER ANTRAGSTELLERINNEN 

Arbeitnehmerin,	Beamtin,	Soldatin	 1.771	
selbständig,	freiberuflich	 					51	
Schülerin,	Studentin,	Auszubildende	 			804	
arbeitslos	 2.603	
Rentnerin	 					26	
Hausfrau	 			132	
Asylbewerberin	 					26	

Gesamt	 5.413	

ALTER DER ANTRAGSTELLERINNEN 

Durchschnittsalter	–	26	Jahre	
jünger	als	14	Jahre	 1
bis	17	Jahre	 154
bis	30	Jahre	 4.166
bis	40	Jahre	 1.044
über	40	Jahre	 					48
Gesamt	 5.413

1

2

3

allein	lebend		 	 2.170	

in	eheähnlicher	Gemeinschaft	/	Partnerschaft	lebend	 2.085
	
in	ehelicher	Gemeinschaft	lebend	 1.158	

Gesamt	 	 	 5.413	

LEBENSFORM 
DER  ANTRAGSTELLERINNEN

1

2

3
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AUF 5.086 ANTRÄGE KONNTE EINE UNTERSTÜTZUNG VERGEBEN WER-

DEN. DER DURCHSCHNITTLICHE HILFEBETRAG LAG BEI 618,58 EURO.

VERGEBENE 
HILFEN NACH 
VERWENDUNGSZWECK

Gesamt:		3.146.076,11	Euro

davon

Umstandskleidung	/		 3,2	%	
Klinikausstattung	 	
	

Erstausstattung	 85,4	%	
des	Kindes	 	
	

Wohnung	und		 5,8	%	
Einrichtung	 	
	

Fortlaufende	Leis-	 	0,2	%	
tungen	zur	Unterstüt-
zung	der	Lebensführung	 		

sonstige		 5,3	%	
Hilfen	 	

Kostenerstattung	für	 	0,1	%
anonyme	Entbindungen	 		

VERTEILUNG DER STIFTUNGSHILFEN NACH 
WIRKUNGSKREIS DER BERATUNGSSTELLEN

Die	vergebenen	Stiftungsmittel	lassen	sich	nicht	eindeutig	nach	Landkrei-
sen	bzw.	kreisfreien	Städten	zusammenfassen,	da	die	statistische	Erfas-
sung	dies	nicht	ermöglicht.	Legt	man	jedoch	die	Standorte	der	Schwan-
gerschaftsberatungsstellen	zugrunde	–	wissend,	dass	aus	der	freien	Wahl	
der	Beratungsstelle	Verschiebungen	zwischen	der	kommunalen	Zuord-
nung	 von	 Beratungsstelle	 und	 Zuwendungsempfängerin	 resultieren,	
kann	 nachstehende	 Verteilung	 der	 aus	 der	 Stiftung	 gewährten	 Hilfen	
abgeleitet	werden.

Eisenach	 	75.585,00	Euro

Erfurt	 282.066,52	Euro

Gera	 244.271,01	Euro

Jena	 213.903,02	Euro

Suhl	 		49.815,00	Euro

Weimar	 209.421,47	Euro

Ilm-	Kreis	 167.065,00	Euro

Kyffhäuserkreis	 144.017,00	Euro

Saale-	Holzland-Kreis	 		66.851,00	Euro

Saale-	Orla-	Kreis	 137.290,00	Euro

Unstrut-	Hainich-	Kreis	 185.940,00	Euro

Wartburgkreis	 		63.625,00	Euro

Landkreis	Altenburger	Land	 		83.673,90	Euro

Landkreis	Eichsfeld	 186.664,66	Euro

Landkreis	Gotha	 152.940,53	Euro

Landkreis	Greiz	 101.045,00	Euro

Landkreis	Hildburghausen	 		87.225,00	Euro

Landkreis	Nordhausen	 109.675,00	Euro

Landkreis	Saalfeld-	Rudolstadt	 153.388,00	Euro

Landkreis	Schmalkalden-	Meiningen	 155.745,00	Euro

Landkreis	Sömmerda	 		77.439,00	Euro

Landkreis	Sonneberg	 121.545,00	Euro

Landkreis	Weimarer	Land	 		76.885,00	Euro

Gesamt	 3.146.076,11	Euro



In	 Thüringen	 existiert	 ein	 breites	 Netz	 an	
Schwangerschaftsberatungsstellen,	an	die	man	
sich	wenden	kann,	um	einen	Antrag	auf	Unter-
stützung	aus	der	Stiftung	zu	stellen.

Anträge	 auf	 Schwangerenhilfe	 können	 wer-
dende	Mütter	stellen.	Diese	Hilfe	muss	vor	der	
Geburt	des	Kindes	 in	einer	Schwangerschafts-
beratungsstelle	beantragt	werden

Anträge	 auf	 Familienhilfe	 können	 von	 Frauen	
und	Männern	mit	Kindern	in	allen	Schwanger-
schaftsberatungsstellen,	 Erziehungs-,	 Ehe-,	 Fa-
milien-	 und	 Lebensberatungsstellen	 sowie	 bei	
den	 kommunalen	 Gleichstellungsbeauftragten	
in	 Thüringen	 gestellt	 und	 an	 die	 Geschäfts-
stelle	 der	 Stiftung	weiter	 geleitet	werden.	Die	
jahrelange	 Praxis	 zeigt	 jedoch,	 dass	 die	 An-
tragstellung	bis	auf	wenige	Ausnahmen	in	den	
Schwangerschaftsberatungsstellen	 vorgenom-
men	wird,	 auch	wenn	 keine	 Schwangerschaft	
vorliegt.	

Die	 in	Wohnortnähe	der	Hilfesuchenden	gele-
gene	Beratungsstelle	kann	in	der	Geschäftsstel-
le	 der	 Thüringer	 Stiftung	 HandinHand	 erfragt	
oder	 im	 Internet	 unter	 www.thueringer-stif-
tung-handinhand.de	abgerufen	werden.

INFORMATION

DIE SCHWANGERENBERATERIN
IHR AUFTRAG IST ES, PERSPEKTIVEN ZU GEBEN

Rund um die Schwangerschaft und Familienplanung berät Gerda Krausch 
vom Deutschen Roten Kreuz in Saalfeld werdende Mütter und Väter. Aber 
auch Hilfe bei Behördengängen und Hausbesuche gehören zu ihrer täg-
lichen Arbeit.

Saalfeld	–	Ein	blauer	Kinderwagen	 steht	 im	Flur	der	
Schwangerenberatungsstelle	 vom	 Deutschen	 Roten	
Kreuz	(DRK)	in	Saalfeld.	„Den	bekam	eine	Antragstel-
lerin	von	der	Thüringer	Stiftung	HandinHand	bezahlt,	
jetzt	 gab	 sie	 ihn	 uns	 zurück“,	 sagt	 Gerda	 Krausch,	
dabei	 lächelt	die	Diplom-Sozialarbeiterin.	„Wir	sollen	
ihn	jemandem	schenken,	der	ihn	jetzt	nötig	braucht.	
Manche	Menschen	denken	eben	mit.“

Etwa	 6.000	 Anträge	 pro	 Jahr,	 die	 die	 Thüringer	
Stiftung	 HandinHand	 erreichen,	 sind	 Anträge	 auf	
Schwangerenhilfe.	Die	betroffenen	Frauen	stellen	sie	
in	den	Schwangerschaftsberatungsstellen	des	Landes,	
zum	Beispiel	bei	der	Caritas,	der	pro	familia,	der	Dia-
konie,	der	Arbeiterwohlfahrt	oder	eben	des	DRK,	wie	
hier	in	der	Saalstraße	in	Saalfeld.

„Wir	 sind	 eine	 psychosoziale	 Beratungsstelle	 und	
beraten	 zu	 allen	 Fragen	 rund	 um	 die	 Schwanger-
schaft.	Unsere	Beratungen	 sind	grundsätzlich	 kos-
tenlos	 und	 alle	 Informationen	 werden	 vertraulich	
behandelt“	erklärt	Gerda	Krausch.	Gemeinsam	mit	
ihrer	Kollegin	 Irmgard	Weise	berät	sie	schwangere	
Frauen	und	Familien.	 Im	vergangenen	Jahr	führten	
sie	 870	 Schwangerenberatungen	 und	 142	 Kon-
fliktberatungen	 durch.	 „Keine	 Frau,	 die	 hier	 zur	
Konfliktberatung	 kommt,	 nimmt	 einen	 Schwan-
gerschaftsabbruch	 auf	 die	 leichte	 Schulter“,	 sagt	
Krausch.	„Das	habe	 ich	 in	all	den	 Jahren	nicht	er-
lebt.“	Immer	wieder	geben	die	Frauen	als	wichtigste	
Abbruchgründe	 finanzielle	 Probleme	 an.	 „Vielfach	
bestehen	 auch	Ängste,	 dass	 gleich	 am	ersten	 Tag	
nach	 der	 Elternzeit	 gekündigt	wird	 oder	 dass	 sich	
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den	werdenden	Müttern.	 „Zuerst	muss	 die	 finanzi-
elle	Situation	der	Frauen	genau	betrachtet	werden.“	
Das	heißt:	Alle	 Einkommensbestandteile	 zusammen-
tragen;	Lohnzettel	besorgen;	möglicherweise	Wohn-
geld	oder	Kinderzuschlag	oder	Leistungen	nach	dem	
SGB	II	beantragen	-	also	prüfen,	ob	eine	Aufstockung	
durch	die	ARGE	möglich	ist.	„Wenn	dem	so	ist,	bre-
chen	viele	Frauen	in	Tränen	aus,	aber	nicht	aus	Freu-
de.	Sie	wollen	nicht	dorthin	gehen,	würden	lieber	auf	
das	 Geld	 verzichten.	 Aber	 den	 Rechtsanspruch	 auf	
Arbeitslosengeld	II	können	wir	nicht	übergehen,	auch	

die	Öffnungszeiten	der	Kita’s	nicht	mit	der	Arbeits-
zeit	vereinbaren	lassen“,	sagt	Gerda	Krausch.

Solche	Gespräche	werden	zur	Gratwanderung.	„Denn	
wir	müssen	die	Fragen	und	Probleme	eines	Lebens	mit	
Kindern	besprechen	und	dabei	alle	Sorgen	und	Nöte	
des	Lebensalltags	berücksichtigen.	In	den	Gesprächen	
geben	wir	Rat,	Information	und	Hilfe	zu	allen	Fragen,	
die	im	Zusammenhang	mit	einem	möglichen	Schwan-
gerschaftskonflikt	 stehen.	Die	 Beratung	wird	 ergeb-
nisoffen	geführt.	Man	darf	vor	allem	die	Ängste	der	
Frauen	nicht	ignorieren.	Wir	versuchen,	eine	tragbare	
Lösung	 aufzuzeigen.	 In	 den	 Gesprächen	 bieten	 wir	
dann	auch	die	Hilfemöglichkeiten	der	Thüringer	Stif-
tung	HandinHand	an,	denn	mit	deren	Unterstützung	
kann	der	Start	von	Mutter	und	Kind	ins	gemeinsame	
Leben	enorm	erleichtert	werden.“

Mit	der	Entscheidung	für	das	Kind	beginnt	eine	enge	
Zusammenarbeit	 zwischen	 der	 Beratungsstelle	 und	
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Geburten: Im Jahr 2009 wurden 16.854 Kinder in Thüringen geboren (Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik).

nicht	den	Antrag	auf	einmalige	Leistungen	der	ARGE	
bei	 Schwangerschaft	 und	Geburt.	 Bei	 uns	 im	 Land-
kreis	sind	das	immerhin	600	Euro.	Und	sind	finanzielle	
Hilfen	 erforderlich,	 da	 das	 eigene	 Einkommen	 oder	
andere,	 auch	gesetzliche	Mittel	 nicht	 ausreichen	 für	
die	notwendigen	Anschaffungen	zur	Babyausstattung	
oder	zur	Beseitigung	weiterer	Probleme,	dann	können	
wir	bei	der	Stiftung	Unterstützung	beantragen,	auch	
ergänzend	zu	den	Leistungen	der	ARGE.“

Oftmals	 sind	 Hausbesuche	 der	 DRK-Mitarbeiterinnen	
erforderlich,	denn	 viele	 Frauen	wissen	gar	nicht,	was	
sie	alles	für	ein	Baby	benötigen.	„Wir	besprechen	dann	
alles	genau,	schauen	uns	das	häusliche	Umfeld	an	und	
beantragen	das,	was	dringend	nötig	ist	wie	Kinderbett-
chen,	 Wickelkommode,	 Kinderwagen,	 Schrank	 oder	
Kleidung.	Sicher	bleiben	da	auch	Wünsche	offen,	aber	
die	Stiftung	kann	nur	in	den	dringendsten	Fällen	helfen.	
Es	sind	schließlich	Steuergelder,	mit	denen	wir	verant-
wortungsbewusst	umgehen	müssen.“

Ein	 wichtiger	 Faktor	 ist	 die	 Zeit.	 „Die	 Frauen	 unter-
schätzen	die	Bearbeitungsdauer	der	einzelnen	Anträge.	
Wohngeld	prüfen,	erst	dann	kann	Kinderzuschlag	bei	
der	Familienkasse	beantragt	werden,	denn	die	wollen	
wieder	das	Wohngeld	sehen.	Ein	Antrag	an	die	ARGE	
ist	erst	nach	diesen	Klärungen	möglich.	Erst	wenn	das	
alles	 abgeprüft	 ist,	 wir	 sagen	 dazu:	 alle	 vorrangigen	
Leistungen	sind	geklärt,	können	wir	einen	Antrag	bei	
der	Stiftung	stellen.	Da	gehen	schnell	vier	Monate	ins	
Land	und	der	Stiftung	müssen	wir	dann	auch	noch	ein	
bisschen	Zeit	für	die	Bearbeitung	ihrer	Anträge	geben.“
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weitere	 Spezialisten	 da-
zugeladen.	Seit	1993	fin-
den	regelmäßige	Treffen	
statt.	 „Sinn	 der	 Sache	
ist	 der	 Informationsaus-
tausch	 und	 professio-
neller	 Rat	 bei	 Problem-
fällen,	 selbstverständlich	
anonymisiert.	Vieles	lässt	
sich	so	schneller	regeln.“

Seit	 1993	 arbeitet	 Gerda	
Krausch	eng	mit	der	Thü-
ringer	 Stiftung	 Handin-
Hand	zusammen.	Dort	ist	
sie	 auch	 im	 Vergabeaus-
schuss	 tätig,	 der	 über	
die	 Unterstützung	 aus	
der	 Stiftung	 entscheidet.	
„Ich	 bin	 zwar	 ständiges	
Mitglied,	 aber	wenn	An-
träge	 vorgestellt	werden,	
die	 ich	 eingereicht	 habe,	
darf	 ich	 natürlich	 an	 der	
Sitzung	nicht	teilnehmen.	
Die	Fälle	werden	anonym	
vorgestellt.	Wir	hören	uns	
die	Schilderungen	der	Be-
ratungsstellen,	 in	 vielen	
Fällen	 auch	 der	 Schuld-
nerberater	 oder	 der	 Fa-
milienhelfer	 an.	Und,	wir	

Besonders	 gelagerte	 Familiensituationen	 bespricht	
Gerda	 Krausch	 im	 multiprofessionellen	 Team.	 Mit-
arbeiter	 aus	 ganz	 verschiedenen	 Bereichen	 gehö-
ren	dieser	Arbeitsgruppe	an:	eine	Gynäkologin,	ein	
Rechtsanwalt,	 ein	 Psychologe,	 die	 Gleichstellungs-
beauftragte	 der	 Stadt	 Saalfeld,	 eine	 Schuldnerbe-
raterin,	 eine	 Angestellte	 der	 Stadt	 -	 zuständig	 für	
Wohnungswesen,	die	leitende	Hebamme	der	Thürin-
genklinik,	eine	Familienhebamme,	jeweils	eine	Mitar-
beiterin	des	Frauenhauses	und	des	Jugendamtes	und	
eine	ehemalige	Sozialarbeiterin	des	Betreuten	Sucht-
wohnens.	Wenn	es	die	Probleme	erfordern,	werden	

fragen,	was	die	Familie	 selbst	getan	hat,	um	aus	der	
Notsituation	herauszukommen,	denn	die	Eigeninitiative	
ist	sehr	wichtig.“

Oft	sind	es	erschütternde	Berichte,	die	im	Ausschuss	
vorgelesen	werden.	„Viele	Frauen	haben	drei	bis	vier	

Jobs,	manche	nehmen	am	Wochenende	ihre	Kinder	
zum	Putzen	mit,	weil	sie	sie	nirgends	unterkriegen.	
Viele	können	keinen	Cent	sparen	und	legen	sogar	
die	Versicherungen	 still.	Und	alle	haben	eine	 rie-
sige	Angst	davor,	zur	ARGE	zu	gehen,	weil	es	für	
sie	gleichbedeutend	ist	mit	sozialem	Abstieg.“

Genau	 in	 diesen	 akuten	 Notfällen	 hilft	 die	 Thü-
ringer	Stiftung	HandinHand.	„Unsere	Zusammen-
arbeit	 setzt	 natürlich	 gegenseitige	 Achtung	 und	
Vertrauen	 zwischen	 den	 Mitarbeitern	 der	 Bera-
tungsstellen	und	denen	der	Stiftung	voraus.	Ich	bin	

froh,	unser	Austausch	klappt	bestens.	Wir	können	
jederzeit	 dort	 nachfragen,	 auch	 im	 Vorfeld	 einer	
Antragstellung	schon	das	anstehende	Problem	be-
sprechen.	Und	mit	der	Unterstützung	der	Stiftung	
ist	oftmals	ein	echter	Neuanfang	bei	den	Hilfesu-
chenden	möglich.“

Auskunft: In jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt können sich Hilfe-
suchende über die Angebote der Thüringer Stiftung HandinHand informie-
ren. Anschriften der Beratungsstellen finden Sie auf unserer Internetseite:
www.thueringer-stiftung-handinhand.de
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Familienbande: Im Jahr 2008 lebten in 116.000 Thüringer Ehen 
Kinder unter 18 Jahre (Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik).



DIE FRAUENÄRZTIN 
NETZWERKE HELFEN - FRAUEN MÜSSEN ABER KÄMPFEN WOLLEN

Schwanger oder nicht -Gewissheit darüber gibt Dr. Cornelia 
Bremsteller den Frauen, wenn sie ihre Praxis aufsuchen. Unab-
hängig von ihrer gesellschaftlichen Herkunft ist die Schwan-
gerschaft für alle Frauen ein großer Einschnitt in ihrem Leben.

Acht	Euro	bekommt	die	Ärztin	für	das	Patientenge-
spräch	„Beratung	vor	geplantem	Abbruch“	von	der	
Krankenkasse.	Behutsam	muss	die	Ärztin	vorgehen.	
„Einige	weinen	vor	Verzweiflung	-	die	wissen	nicht	
ein	noch	aus.	Häufig	geht	es	da	um	finanzielle	Pro-
bleme.	Andere	stehen	einer	Schwangerschaft	ambi-
valent	gegenüber.	Die	haben	Probleme	in	der	Part-
nerschaft,	gehen	noch	zur	Schule	oder	sind	in	der	
Ausbildung.	Viele	haben	Angst,	den	Job	zu	verlie-
ren,	was	auch	kein	Wunder	ist	bei	den	vielen	befris-
teten	Arbeitsverträgen.	Etliche	wissen	aber	 schon,	
was	sie	wollen.	Die	sagen,	das	geht	jetzt	nicht,	weil	
es	 ein	 schlechter	 Zeitpunkt	 ist.	 Nur	 sehr	 wenige	
Frauen	wollen	prinzipiell	gar	kein	Kind.“	

Erfurt	 –	 Eine	Entscheidung	 für	oder	gegen	ein	Kind	
fällt	 nicht	 in	 der	 Praxis	 von	Dr.	Cornelia	 Bremsteller.	
Aber	nach	der	Untersuchung	durch	die	Frauenärztin	
ist	für	ihre	Patientinnen	die	Unsicherheit	beendet.

In	die	Praxis	 im	ersten	Stock	eines	 Jahrhundertwen-
debaus	in	der	Magdeburger	Allee	kommt	gemischtes	
Klientel	–	viele	junge	Frauen,	Studentinnen,	aber	auch	
sozial	 schlechter	 gestellte	 Frauen.	 900	 bis	 1000	 Pa-
tienten	 behandelt	 Cornelia	 Bremsteller	 pro	 Quartal.	
„Viele	Patientinnen	vermuten,	schwanger	zu	sein,	da	
die	Regel	ausbleibt“,	sagt	Bremsteller.	„Andere	haben	
vorher	schon	einen	Test	gemacht,	wollen	jetzt	von	mir	
nur	noch	die	Bestätigung	haben.“	Aber	für	alle	Frauen	
ist	die	Diagnose	ein	großer	Einschnitt	in	ihrem	Leben.
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Menschwerdung: Der Beginn der Schwangerschaft wird vom ersten Tag der letzten Regel berechnet, sie dauert 40 Wochen und ist in drei Abschnitte (Trimenon) eingeteilt: 1. Zeit der Umstellung, 2. Zeit des Wohlbefindens, 3. Zeit der Belastung.
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Im	Jahr	2009	wurden	2.459	Schwangerenhilfe-	
Anträge	bereits	vor	der	20.	Schwangerschafts-
woche	 gestellt,	 also	 in	 einem	 frühen	 Stadium	
der	Schwangerschaft.	
___________________________________

Im	Zeitraum	1993	bis	2009	wurden	insgesamt	
für	31	%	der	bestehenden	Schwangerschaften	
Hilfen	aus	der	Thüringer	Stiftung	HandinHand	
gewährt.

INFORMATION
Zehn	bis	 fünfzehn	Minuten	dauert	dieses	Gespräch.	
„Ich	 versuche,	 die	 Frauen	 darüber	 aufzuklären,	 mit	
welchen	 Risiken	 ein	 Schwangerschaftsabbruch	 ver-
bunden	 ist.	 Im	 schlimmsten	 Fall	 wird	 ein	 späterer	
Kinderwunsch	 nicht	mehr	möglich	 sein.“	 Aber	 Cor-
nelia	Bremsteller	bricht	nicht	den	Stab	über	 ihre	Pa-
tientinnen.	„Ich	 rate	 ihnen,	erst	mit	dem	Partner	zu	
reden,	 ihn	 zu	 den	 Beratungsgesprächen	 mitzuneh-
men.“	Sie	lächelt.	„Und	es	ist	wirklich	schön	zu	erle-
ben,	wenn	mit	Fortbestehen	der	Schwangerschaft	die	
Frauen	dann	froh	sind,	sich	so	entschieden	zu	haben.	
Im	umgekehrten	Fall	musste	ich	aber	auch	schon	eini-
ge	Frauen	erleben,	die	im	Nachhinein	große	Probleme	
mit	 dem	 Abbruch	 der	 Schwangerschaft	 hatten.	 In	
schwerwiegenden	Fällen	rate	ich	dann,	zum	Psycho-
logen	zu	gehen.“

Dabei	scheint	es	doch	so	einfach.	Mit	den	neuen	Ver-
hütungsmethoden	 kommt	 es	 gar	 nicht	 zu	 einer	 un-
gewollten	 Schwangerschaft.	 „Ich	 habe	 keine	 Erklä-
rung	dafür,	dass	gerade	Frauen	aus	sozial	schwachen	
Schichten	 leider	 gar	 nicht,	 falsch	 oder	 nicht	 ausrei-
chend	verhüten.	Dabei	bekommen	sie	bis	zu	ihrem	20.	
Lebensjahr	die	Pille	auf	Kassenrezept.	Aber	selbst	da	
ist	es	ihnen	scheinbar	zu	mühsam,	das	Rezept	abzu-
holen.	Eine	Alternative	ist	die	Drei-Monatsspritze.	Die	
nehmen	auch	etliche	 in	Anspruch.	 Zugegebenerma-
ßen	 kann	 es	 zu	 Zwischenblutungen	 kommen,	 das	
muss	sich	eben	erst	einspielen.“

Kritisch	sieht	die	Ärztin	Schwangerschaften	von	sehr	
jungen	 Frauen.	„Ich	hatte	den	 Fall	 eines	Mädchens,	

Menschwerdung: Der Beginn der Schwangerschaft wird vom ersten Tag der letzten Regel berechnet, sie dauert 40 Wochen und ist in drei Abschnitte (Trimenon) eingeteilt: 1. Zeit der Umstellung, 2. Zeit des Wohlbefindens, 3. Zeit der Belastung.

das	 sein	 erstes	 Kind	mit	 13	 Jahren,	 das	 zweite	 mit	
15	Jahren	bekam.	Da	frage	ich	mich	schon,	wie	viele	
Kinder	wird	die	Frau	wohl	mit	30	Jahren	haben?	Von	
einer	 ordentlichen	 Schulausbildung	 ganz	 zu	 schwei-
gen.“	 Jung,	 ohne	Ausbildung,	 keine	Arbeit	 -	 da	 er-
scheint	die	Entscheidung	für	das	Kind	fast	als	Flucht	
vor	der	Realität.	„Ich	denke,	dass	diese	jungen	Frauen	
sich	als	Mütter	endlich	Sicherheit	erhoffen	und	zwar	
vom	 Partner.“	 Eine	 trügerische	 Sicherheit!	 „Gerade	
deshalb	denke	ich,	dass	Netzwerke	wie	die	Thüringer	
Stiftung	HandinHand	Frauen	sehr	helfen,	die	sich	in	
einer	für	sie	existenzbedrohenden	Situation	befinden.	
Voraussetzung	 ist	 meines	 Erachtens	 allerdings,	 dass	
sich	die	Frauen	sagen,	okay	 ich	bin	schwanger,	aber	
ich	will	kämpfen.	Ich	will	einen	Abschluss	machen.	Ich	
will	mein	Leben	mit	dem	Kind	bewusst	gestalten.“



den	 Stiftungszweck	 Familienhil-
fe	verwirklichen	zu	können,	stellt	
der	Freistaat	Thüringen	Mittel	des	
Landeshaushaltes	 (ca.	 0,5	 Millio-
nen	Euro	im	Jahr)	zur	Verfügung.

FINANZAUSSTATTUNG

Das	Stiftungskapital	der	Thüringer	
Stiftung	 HandinHand  beträgt	
derzeit	8,2	Millionen	Euro.

LEISTUNGSUMFANG

Die	 Thüringer	 Stiftung	 Handin-
Hand	 verfolgt	 den	 Zweck,	 wer-
denden	 Müttern	 und	 Familien,	
die	 sich	 in	Not-	 und	Konfliktsitu-
ationen	befinden,	ergänzende	in-
dividuelle	 Hilfe	 im	 Rahmen	 eines	
Gesamtkonzeptes	 zu	 gewähren.	
Dabei	wird	jeder	Antrag	schnellst-
möglich	 und	 individuell	 bearbei-
tet.

Die	Unterstützung	erfolgt	in	Form	
von	 zweckgebunden	 Zuschüssen	
oder	vergünstigten	Darlehen.	Vo-
raussetzung	 ist,	 dass	 alle	 mög-
lichen	 gesetzlichen	 Leistungen	
ausgeschöpft	sind	und	die	schwie-
rige	 Situation	 trotz	 erkennbarem	

GRÜNDUNG

Die	Stiftung	wurde	am	25.	November	1992	als	selb-
ständige,	 rechtsfähige	 Stiftung	 des	 bürgerlichen	
Rechts	 von	der	Thüringer	 Landesregierung	gegrün-
det.	Es	galt,	eine	Einrichtung	zu	schaffen,	die	einerseits	
die	Vergabe	der	Mittel	der	Bundesstiftung	„Mutter	
und	Kind	–	Schutz	des	ungeborenen	Lebens“	(ca.	3	
Millionen	Euro	im	Jahr)	übernimmt,	andererseits	aber	
auch	Hilfe	 für	Familien	 in	Notlagen	einschließt.	Um	
neben	 dem	 Stiftungszweck	 Schwangerenhilfe	 auch	
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Bemühen	 nicht	 aus	 eigenen	 Kräften	 überwunden	
werden	kann.

Die	 Gewährung	 der	 Stiftungshilfen	 erfolgt	 auf	 der	
Grundlage	 der	 Vergabegrundsätze	 und	 ist	 einkom-
mensabhängig.	Die	Stiftungsleistungen	 sind	 freiwilli-
ge	Leistungen.	Ein	Rechtsanspruch	auf	Hilfen	aus	der	
Stiftung	besteht	nicht.	Die	Thüringer	Stiftung	Handin-
Hand	wirkt	regional	begrenzt	(Freistaat	Thüringen).

Lebensfreude: So sollten alle Kinder in Thüringen strahlen. Wir, von 
der Thüringer Stiftung HandinHand, wollen unseren Beitrag dazu 
leisten. Helfen Sie uns dabei!

KURZPORTRAIT: 
INFORMATIONEN ZUR STIFTUNG
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HILFE FÜR SCHWANGERE IN NOT

Die	Geburt	eines	Kindes	 ist	eines	der	schönsten	Er-
eignisse	 im	 Leben.	 Die	 Entscheidung	 für	 ein	 Kind	
darf	deshalb	nicht	von	finanziellen	Krisen	abhängen.	
Bevor	finanzielle	Notlagen	die	Eltern-Kind-Beziehung	
nachhaltig	 belasten,	 hilft	 die	 Thüringer	 Stiftung	
HandinHand	 schnell	 und	 unbürokratisch.	Mit	 Un-
terstützung	 der	 Stiftung	 können	werdende	Mütter	
ausweglos	 erscheinende	 Situationen	 überwinden	
und	sich	möglichst	unbeschwert	auf	die	Geburt	ihres	
Kindes	vorbereiten.	Abhängig	von	den	individuellen	
Lebensumständen	 der	 Antragstellerin	 gewährt	 die	
Stiftung	 finanzielle	 Zuschüsse	 für	 Anschaffungen,	
die	im	direkten	Zusammenhang	mit	der	Schwanger-
schaft	und	Geburt	des	Kindes	stehen.	Die	Beantra-

HandinHand	die	Kosten	der	Ent-
bindung,	 falls	 andere	 Leistungs-
träger	die	Anonymität	der	Mutter	
nicht	wahren	können.	Der	Antrag	
auf	 Kostenübernahme	 ist	 durch	
das	 Krankenhaus	 direkt	 an	 die	
Stiftung	zu	richten.

HILFE FÜR 
FAMILIEN IN NOT

Besondere	 Lebensumstände	 oder	
unvorhergesehen	Ereignisse	(z.	B.	
Trennung,	 Krankheit,	 Arbeitslo-
sigkeit)	können	Familien	in	Notla-
gen	 bringen,	 deren	 Bewältigung	
ihnen	weder	aus	eigenen	Kräften	
noch	 mittels	 der	 herkömmlichen	
gesetzlichen	 Leistungen	 möglich	
ist.	 In	 diesen	 prekären	 Situati-
onen	 hilft	 die	 Thüringer	 Stiftung	
HandinHand	 mit	 dem	 Ziel,	 die	
momentane	 Notlage	 zu	 mil-
dern	 und	 möglichst	 dauerhaft	
zu	 beseitigen.	 Familienhilfean-
träge	 können	 in	 allen	 Schwan-
gerschaftsberatungsstellen,	 Er-
ziehungs-,	 Ehe-,	 Familien-	 und	
Lebensberatungsstellen	 sowie	
bei	den	kommunalen	Gleichstel-
lungsbeauftragten	 in	 Thüringen	
gestellt	werden.

gung	 einer	Unterstützung	 aus	 dem	Stiftungszweck	
Schwangerenhilfe	muss	 in	 einer	 Schwangerschafts-
beratungsstelle	erfolgen.	Von	dort	wird	der	Antrag	
an	die	Geschäftsstelle	der	Stiftung	weitergeleitet.

ANONYME ENTBINDUNG

Leider	gibt	es	manchmal	Situationen,	in	denen	eine	
anonyme	Entbindung	der	letzte	Ausweg	ist,	um	un-	
und	neugeborenes	Leben	zu	schützen.	Bevor	in	Not	
geratene	Frauen	sich	und	das	Kind	den	gesundheit-
lichen	Gefahren	einer	Entbindung	ohne	medizinische	
Hilfe	 aussetzen,	 übernimmt	 die	 Thüringer	 Stiftung	
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LEITBILD 
HAND IN HAND FÜR KINDER IN THÜRINGEN

Wir wollen gemeinsam mit unseren Partnern Schwangeren und Familien in Not- einschließlich Al-
leinerziehenden - schnell und unbürokratisch helfen, vor allem aber den Kindern in diesen Famili-
ensituationen!

SCHWANGEREN- UND FAMILIENHILFE 
IST INVESTITION IN UNSERE ZUKUNFT.

Intakte	 familiäre	 Strukturen	 sind	das	 stärkste	 soziale	
Netz	 unserer	 Gesellschaft.	 Gleichzeitig	 übernehmen	
Familien	 und	 Kinder	 eine	 Schlüsselrolle	 sowohl	 für	
die	 soziale	Sicherung	 (Generationenvertrag)	als	auch	
für	 die	wirtschaftliche	 Zukunft	 unseres	 Landes.	 An-
gesichts	 dieser	 wesent-
lichen	 Bedeutung	 ist	 es	
unser	 Ziel,	 in	 Not	 gera-
tene	Familien	mit	Kindern	
zu	 unterstützen.	 Die	 fi-
nanziellen	Hilfen	 unserer	
Stiftung	 sollen	 in	 diesen	
Situationen	einen	Beitrag	
leisten.

KINDER SIND UN-
SER KOSTBARSTES 
GUT.

Kinder	 ins	 Leben	 zu	 be-
gleiten,	 gehört	 zu	 den	
wertvollsten	Erfahrungen	im	Leben.	Die	Entscheidung	
für	das	Austragen	eines	Kindes	darf	deshalb	nicht	von	
finanziellen	 Krisen	 abhängen.	 Mit	 einer	 finanziellen	
Unterstützung	der	Stiftung	soll	den	Frauen	die	Mög-
lichkeit	 gegeben	werden,	 sich	weitestgehend	 unbe-
schwert	auf	die	Geburt	ihres	Kindes	vorzubereiten.	

HILFE IST ETWAS, 
DASS KEINE ZEIT KENNT.

Befinden	sich	Menschen	in	einer	Notlage,	ist	es	wich-
tig,	zeitnah	zu	helfen.	Hilfe	ist	etwas,	das	keine	Zeit	
kennt.	Hilfe	braucht	man	sofort.	Auch	wenn	sich	ein	
Kind	 einige	 Monate	 zuvor	 ankündigt,	 plötzlich	 ist	
es	da	und	hat	keine	Zeit	auf	eine	Unterstützung	zu	

warten.	Unser	 Ziel	 ist	 es	
daher,	 möglichst	 schnell	
und	unbürokratisch	über	
eine	Hilfe	zu	entscheiden.	
Dafür	bedarf	es	auch	der	
aktiven	Mitarbeit	der	An-
tragstellerinnen	 und	 An-
tragsteller.	

KOOPERATION IST 
DIE GRUNDLAGE 
UNSERER ARBEIT.

Wir	 arbeiten	 Hand	 in	
Hand	 mit	 einer	 Vielzahl	
von	Akteuren,	um	die	Um-

setzung	der	bestmöglichen	Lösungen	für	die	Probleme	
Hilfesuchender	zu	unterstützen.	Der	fachliche	und	per-
sönliche	 Austausch	 der	 Stiftung	 mit	 den	 unterschied-
lichsten	Partnern,	aber	auch	die	Vernetzung	der	Akteure	
untereinander,	ermöglichen	eine	den	individuellen	Situ-
ationen	der	Betroffenen	entsprechende	Einbindung	der	
Stiftungshilfe	in	das	gesamte	Hilfekonzept.	
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Spielwaren	aus	Sonneberg,	Autos	aus	Eisenach,	Gar-
tenzwerge	aus	Gräfenroda,	Weimarer	Zwiebelmarkt,	
Sommergewinn,	 Krämerbrückenfest,	 aber	 auch	
Rennsteig	und	Wartburg,	Kunstschätze	und	Brauch-
tumspflege,	 Hügel	 und	 Wälder,	 wohlschmeckende	
Köstlichkeiten,	wissenschaftliche	Forschung	und	inno-
vative	Entwicklungen,	die	Herzlichkeit	und	Offenheit	
der	Menschen,	die	geschichtlich	bedingten,	sehr	un-
terschiedlichen	Dialekte	–	dies	alles	und	vieles	mehr	
sind	 typisch	 thüringisch	 und	 stehen	 für	 dieses	 Bun-
desland.

Dazu	gehört	auch	die	Thüringer	Stiftung	HandinHand:	
Die	durch	uns	zu	vergebenden	Hilfen	an	Schwangere	

UNSER MOTTO 
TYPISCH THÜRINGISCH

gibt	 es	 dank	 der	 Bundesstiftung	 „Mutter	 und	 Kind	
–	Schutz	des	ungeborenen	Lebens“	in	allen	Bundes-
ländern	Deutschlands.	Aber	die	bei	Gründung	unserer	
Stiftung	 geschaffenen	 Möglichkeiten	 zur	 Unterstüt-
zung	von	Familien	und	Alleinerziehenden	sind	in	die-
ser	Form	nur	in	Thüringen	vorhanden	–	eben	typisch	
thüringisch.

Mit	einer	Reihe	von	Postkarten	unter	diesem	Motto	
wollen	wir	auf	unsere	Arbeit	aufmerksam	machen	–	
auch,	um	Freunde,	Partner	und	Unterstützer	 für	die	
Stiftung	zu	gewinnen.	Der	Anfang	ist	mit	„Mutsche-
kiebchen“	 und	 „Bumbaumel“	 gemacht!	 Freuen	 Sie	
sich	auf	weitere	Motive.



Eine	Hebamme	betreut	die	Familie	im	Normalfall	bis	
zu	acht	Wochen	nach	der	Geburt	des	Kindes,	eine	
Familienhebamme	 kann	 für	 die	 Familie	 bis	 zum	1.	
Geburtstag	des	Kindes	da	sein.	„Uns	geht	es	natür-
lich	primär	um	das	Kindeswohl.	Ein	häufiger	Grund,	
um	unser	Wissen	als	Familienhebammen	einzubrin-
gen,	 ist	 der	 niedrige	 Bildungsstand	 der	 Eltern.	 Die	
Frauen	 haben	 oftmals	 keinen	 oder	 nur	 einen	 sehr	
schlechten	 Schulabschluss.	 In	 diesen	 Familien	 ist	
der	 teure	 Fernseher	 oder	 die	 teure	 Kamera	 wich-
tig.	Damit	 fühlen	 sie	 sich	 in	 ihrem	 sozialen	Umfeld	

DIE FAMILIENHEBAMME 
ELTERN WERDEN IST NICHT SCHWER, ELTERN SEIN DAGEGEN SEHR

Erfurt	–	„Geburtshaus“	steht	über	dem	Eingang	in	
der	 Clara-Zetkin-Straße	 92.	 Im	 Treppenhaus	 bau-
meln	lustige	bunte	Krepp-Papier-Zettel	in	Form	von	
Lätzchen,	Hemdchen	und	Babyschuhen.	Auf	jedem	
Zettel	 steht	 der	 Name	 eines	 Kindes	 und	 sein	 Ge-
burtsdatum.	Die	Geburten,	ihre	Vor-	und	Nachsorge	
sind	 jedoch	nur	die	eine	Seite	des	Geburtshauses.	
Die	 andere	 Seite	 lässt	 sich	gut	mit	 dem	alten,	 ein	
wenig	veränderten	Spruch	umschreiben:	Eltern	wer-
den	ist	nicht	schwer,	Eltern	sein	dagegen	sehr.	

„Wir	 betreuen	 all	 die	 Familien,	 die	 vor	 und	 nach	
der	Geburt	eines	Kindes	einen	Mehrbedarf	an	Fa-
milienhilfe	benötigen“,	erklärt	Lysann	Sobko.	Sie	ist	
Familienhebamme.	 Eine	 von	 drei	 in	 Erfurt,	 insge-
samt	arbeiten	52	Familienhebammen	in	Thüringen.	
Mehrbedarf	 heißt	 psychosoziale	 Probleme.	 Und	
die	 gibt	 es	 in	 jeder	Gesellschaftsschicht.	 „Manch-
mal	 liegt	 eine	 gestörte	 Mutter-Kind-Bindung	 vor.	
Aber	auch	Frauen	mit	Migrationshintergrund,	sozi-
al	 schwächere	 Familien,	 minderjährige	 Schwange-
re,	 Frauen	mit	hoher	Unsicherheit	und	Überforde-
rung	 oder	 Familien	mit	 Drogenproblemen	werden	
von	uns	betreut.	Es	gibt	viele	Gründe	vor	und	nach	
der	 Geburt	 eines	 Kindes,	 Hilfe	 zu	 benötigen.	 Un-
ser	 Vorteil	 ist,	 dass	wir	 als	 Familienhebammen	 ei-
nen	 besonders	 guten	 Zugang	 zu	 den	 Betroffenen	
haben.	Wir	 arbeiten	mit	 den	 Frauen	 schon	 oft	 in	
der	 Schwangerschaft	 ganz	 hebammenspezifisch.	
Da	baut	sich	ein	Vertrauensverhältnis	zwischen	uns	
und	der	Frau	auf.	Das	ist	für	die	weitere	Zusammen-
arbeit	wichtig.“
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Familienhebamme Lysann Sobko unterstützt Schwangere 
vor und während der Geburt. Allerdings ist ihre Arbeit damit 
nicht beendet. Bis zu einem Jahr ab Geburt des Kindes kann 
sie junge Familien in ihr neues Leben begleiten.

Familienhebammen	begleiten	schwangere	Frau-
en,	Mütter	und	ihre	Kinder	bis	zum	1.	Geburts-
tag	des	Kindes.	Sie	haben	die	Möglichkeit,	Mut-
ter	und	Kind	intensiv	und	langfristig	zu	betreu-
en,	 über	 die	 Regelleistungen	 der	 gesetzlichen	
Krankenkassen	hinaus.

Durch	die	breite	gesellschaftliche	Anerkennung	
der	Hebammentätigkeit,	 das	 zusätzliche	 Fach-
wissen	in	psychosozialen	und	lebenspraktischen	
Fragen	und	die	regelmäßigen	Kontakte	zur	ört-
lichen	 Jugendhilfe	 gelingt	 es	 Familienhebam-
men,	einen	Zugang	zu	Familien	zu	finden	und	
bei	 Bedarf	 Brücken	 zu	 anderen	Hilfeanbietern	
zu	bauen,	wie	zum	Beispiel	der	Thüringer	Stif-
tung	HandinHand.

INFORMATION



anerkannt.	 Darüber	 definieren	 sie	 sich.	 Belohnung	
funktioniert	 bei	 diesen	 Familien	 nicht	 über	 ein	 Lob	
oder	Anerkennung,	sondern	oft	über	den	Kauf	eines	
teuren	Markengerätes.	Und	dann	 fehlt	 es	 natürlich	
am	Geld.“	

Ein	weiteres	Problem	in	diesen	Familien	ist	das	alther-
gebrachte	Frauenbild.	Die	Frau	definiert	sich	über	die	
Anzahl	der	Kinder	und	glaubt,	Sicherheit	nur	in	einer	
Partnerschaft	zu	finden.	„Ich	fragte	mal	eine	 junge	
Mutter,	wie	 für	 sie	die	Zukunft	aussähe?	Sie	zeigte	
auf	 ihren	Freund,	der	mit	dem	Baby	auf	der	Couch	
saß	und	sagte,	das	sei	ihre	Zukunft.	Ich	denke,	diese	
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Vorstellungen	werden	 untermau-
ert	durch	das	Fernsehen.	Der	Ap-
parat	 läuft	 in	diesen	Wohnungen	
von	morgens	bis	 abends	und	die	
schauen	nicht	ARTE.“	

Lysann	 Sobko	möchte	 diese	 fest-
gefahrenen	 Strukturen	 aufbre-
chen.	 „Das	 Kind	 will	 von	 seinen	
Eltern	 Aufmerksamkeit,	 verlangt	
nach	 Beschäftigung	 und	 Aner-
kennung.	Doch	das	haben	die	El-
tern	nie	gelernt,	weil	sie	es	selbst	
nicht	erlebten.	Denn	deren	Eltern	
taten	es	auch	nicht.	Da	 setze	 ich	
an.	Ich	singe	mit	den	Müttern	und	
Kindern,	zum	Beispiel	alte	Kinder-
lieder.	 Manche	 von	 ihnen	 haben	
die	 Lieder	 noch	 nie	 gehört.“Im	
Grunde	 müssen	 Familienhebam-
men	 wie	 Lysann	 Sobko	 junge	
Mütter	 und	 Väter	 erst	 zu	 Eltern	
erziehen	 und	 dabei	 deren	 eige-
ne	 Ressourcen	 ausschöpfen.	 „Ich	
sehe	meine	Aufgabe	darin,	den	El-
tern	und	ihren	Kindern	beizubrin-
gen,	 aufeinander	 liebevoll	 einzu-
gehen,	aufeinander	zu	 reagieren.	
Wenn	 ich	das	 schaffe	–	habe	 ich	
gute	Arbeit	geleistet.“	

Aber	 dafür	 muss	 wenigstens	 ein	
materieller	 Grundstock	 gelegt	
sein.	„Ich	muss	erst	 einmal	Ruhe	
in	die	Familie	bringen.	Und	genau	
deshalb	finde	ich	die	Angebote	der	
Thüringer	 Stiftung  HandinHand	

so	wichtig.	Viele	dieser	Menschen	haben	 schon	 so	
viele	Probleme,	da	ist	es	hilfreich,	ihnen	wenigstens	
die	Sorge	um	den	Kauf	eines	Bettchens	oder	des	Kin-
derwagens	abzunehmen.	Außerdem	steht	hinter	den	
Stiftungsanträgen	 auch	 ein	 Erziehungsaspekt.	 Die	
Mütter	müssen	in	den	Anträgen	ihre	Situation	selbst	
formulieren	und	erklären	 -	warum	sie	etwas	benöti-
gen	und	vor	allem,	warum	sie	es	für	wichtig	erachten.	
Wenn	 ihr	 Antrag	 dann	 unter	 Umständen	 abgelehnt	
wird,	müssen	sich	die	Frauen	mit	der	Ablehnung,	zu	
der	es	 ja	aus	objektiven	Gründen	kam,	auseinander-
setzen	und	 in	diesem	Zusammenhang	 sich	und	 ihre	
Vorstellungen	selbst	hinterfragen.“

Hereinspaziert: Weiße Wän-
de, helles Holz, viel Platz zum 
Schaukeln und Toben. Lysann 
Sobko zeigt ein Spielzimmer 
des Geburtshauses in Erfurt.



zweifelt.	 Und	 dann	 gibt	 es	 noch	 die,	 die	 Selbst-
mordgedanken	haben.“	

Ca.	 400	 Fälle	 bearbeiten	Martina	 Franke	 und	 ihre	
zwei	 Kolleginnen	 momentan	 in	 Erfurt.	 „Geldnot	
kann	 jeden	 treffen,	 vom	 Hartz	 IV-Empfänger	 bis	
zum	Gutverdiener.	Jeder	Mensch	ist	einzigartig,	ge-
nauso	 individuell	 sind	die	Gründe	seiner	Überschul-
dung.“	Auch	der	Zeitgeist	 spielt	eine	Rolle.	Noch	vor	
ein	paar	Jahren	entstanden	die	meisten	Schulden	durch	

Erfurt	–	„Sie	war	eine	meiner	ersten	Klientinnen,	die	
von	der	Stiftung	Hilfe	bekam“,	erinnert	sich	Martina	
Franke,	Schuldnerberaterin	der	Caritas.	„Eine	allein-
erziehende	 Frau,	 die	 ich	 schon	 seit	 Jahren	 erfolg-
reich	beriet.	Eine	sehr	zuverlässige	Frau.	Jeden	Mo-
nat	hatte	sie	pünktlich	ihre	Raten	an	die	Gläubiger	
überwiesen,	stand	kurz	davor,	endlich	schuldenfrei	
zu	sein.	Doch	dann	kam	der	Rückschlag.	Sie	muss-
te	nach	ihrem	Auszug	noch	rückständige	Miete	für	
eine	alte	Wohnung	zahlen.	Alles	noch	einmal	 von	
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DIE SCHULDNERBERATERIN 
FRAUEN VERSCHULDEN SICH OFT AUS LIEBE

Um ein finanzielles Desaster als neuen Anfang zu verstehen, 
bedarf es häufig der Hilfe von Martina Franke. Sie ist Schuld-
nerberaterin der Caritas in Erfurt und weiß, dass Frauen oft 
aus familiären Zwängen heraus Kredite aufnehmen, die sie 
normalerweise niemals abgeschlossen hätten.

vorne?	Die	Frau	hatte	Glück.	Die	
Mietschulden	übernahm	die	Thü-
ringer	Stiftung	HandinHand.“

Schulden,	 Hilflosigkeit,	 Existenz-
angst	 –	 für	 Martina	 Franke	 die	
tägliche	Arbeit.	Seit	27	Jahren	ist	
die	studierte	Ökonomin	als	Sozi-
alarbeiterin	tätig	-	ihr	zweites	Le-
ben,	wie	sie	sagt.	

„Ich	 bring	 mich	 um.“	 Diesen	
Satz	 hört	 Martina	 Franke	 öfter	
in	 ihrem	Büro	mit	dem	schönen,	
großen,	 halbrunden	 Fenster.	 Die	
Schuldnerberatung	 der	 Caritas	
hat	ihren	Sitz	in	einem	Barockge-
bäude	 in	 der	 Regierungsstraße,	
nahe	der	Staatskanzlei.	„Manche	
Menschen,	 die	 zu	 uns	 kommen,	
schildern	in	der	ersten	Beratungs-
stunde	 ganz	 locker	 vom	 Hocker	
ihre	 Situation.	 Andere	 sind	 ver-
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Auszug aus den Vergabegrundsätzen 
des Stiftungszwecks Familienhilfe:
5.5.1	Hilfeleistungen	zur	Beseitigung	von	Über-
schuldungssituationen	 sollen	 nur	 erfolgen,	
wenn	konkrete	Anhaltspunkte	dafür	vorliegen,	
dass	 folgende	 Ziele	 durch	 Zuwendungen	 aus	
der	Stiftung	erreicht	werden	können:
·	 Beseitigung	dauernder	Hilfsbedürftigkeit
·	 Beseitigung	einer	Gefährdung	des	Familien-		
	 zusammenhalts	oder
·	 Beseitigung	von	Hindernissen,	die	dem	
	 Schutz	des	ungeborenen	Lebens	entgegen-
	 stehen	könnten
5.5.2	Voraussetzung	 für	 die	 Entschuldungshil-
fe	 ist	ein	 realistisches	Sanierungskonzept	einer	
anerkannten	Schuldner-	und	Verbraucherinsol-
venzberatungsstelle,	…	

INFORMATION

Schuldenfalle: Im Jahr 2009 meldeten 2.530 Verbraucher in Thüringen 
Privatinsolvenz an (Quelle: Wirtschaftsauskunftei Bürgel/Hamburg). 
Männer sind stärker betroffen als Frauen, junge Familien gefährdeter 
als ältere.

einfach	mehr	Erfolg.	Mit	uns	reden	die	Gläubiger,	mit	
den	Schuldnern	nur	selten.	Schreibe	ich	fünf	Gläubi-
ger	an,	bekomme	ich	fast	immer	fünf	Antworten,	der	
Schuldner	höchstens	zwei.	Unser	Ziel	 ist	es,	uns	mit	

Katalogbestellungen	 bei	 Versandhäusern	 oder	 durch	
das	Abschließen	teurer	Handyverträge.	Heute	sind	es	u.	
a.	Rechnungen	aus	Verträgen	mit	Internet-Flirtbörsen.	
„Das	 spricht	 für	 die	 Einsamkeit	 der	Menschen“,	 sagt	
Franke.

Bei	 der	 Schuldnerberatung	 muss	 der	 Klient,	 so	 be-
zeichnen	Franke	und	ihre	Kolleginnen	die	Hilfesuchen-
den,	zuerst	einen	umfassenden	Fragebogen	ausfüllen.	
„Gerade	Frauen	sagen	mir,	es	fehle	ein	Punkt	bei	den	
Gründen	für	die	Überschuldung	–	die	Dummheit.	Denn	
sie	verschulden	sich	aus	Liebe.	Sie	unterschreiben	 für	
ihren	Freund	Kreditverträge	für	ein	Handy,	für	Elektro-
geräte	oder	sogar	ein	Auto.	Irgendwann	ist	der	Freund	
mit	Handy	und	Auto	weg,	aber	die	Schulden	bleiben.	
Übrigens	-	Alter	schützt	vor	Torheit	nicht.	Meine	älte-
ste	Klientin,	die	sich	aus	Liebe	überschuldete,	war	70	
Jahre.“	Männer	scheinen	dagegen	 immun.	„Ich	habe	
nur	wenige	Fälle	erlebt,	in	denen	auch	Männer	sich	aus	
Liebe	überschuldeten.“

Viele	 der	 Betroffenen,	 die	 zu	Martina	 Franke	 kom-
men,	versuchen	über	eine	lange	Zeit	selbst	ihre	Situ-
ation	zu	ändern.	Aber	irgendwann	merken	sie,	dass	
sie	alleine	nicht	in	der	Lage	sind,	diesem	Teufelskreis	
zu	entrinnen.	„Ich	setze	mich	mit	den	Gläubigern	in	
Verbindung.	Wir,	 als	 Schuldnerberatung,	 haben	 da	

dem	Gläubiger	auf	eine	Festschrei-
bung	 der	 Forderung	 zu	 einigen,	
das	 heißt,	 keine	 Zinsen	 und	 wei-
teren	 Kosten	 für	Mahnungen	 auf	
die	 Ratenzahlung.	 Sonst	 werden	
aus	35	Euro	schnell	mal	210	Euro.	
Mit	Schulden	wird	eben	viel	Geld	
verdient.“

Eine	 nachhaltige	 Entschuldung	 ist	
umso	erfolgreicher	wenn	viele	ver-
schiedene	Einrichtungen,	Verbände	
und	Stiftungen	zusammenarbeiten.	
„Aus	 unserer	 Sicht	 sind	 die	Mög-
lichkeiten	 der	 Thüringer	 Stiftung	
HandinHand,	 zum	 Beispiel	 bei	 der	
Anschaffung	 von	 Haushaltsgerä-
ten	oder	Möbeln	zu	helfen,	äußerst	
sinnvoll.	Die	Gefahr,	aus	einer	wirk-
lichen	 Notsituation	 heraus	 weitere	
Schulden	machen	zu	müssen,	wird	
durch	 die	 Angebote	 der	 Stiftung	
deutlich	verringert.“



Insgesamt 11.999 Anträge auf Unterstützung in schwierigen Familiensituationen konnten seit 
Bestehen der Stiftung bis zum 31.12.2009 durch die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle bear-
beitet und im Zusammenwirken mit dem Vergabeausschuss der Stiftung entschieden werden. 
8.473 Mal wurde in diesem Zeitraum eine Stiftungshilfe vergeben. Dies erforderte insgesamt 7,5 
Millionen Euro. 

Anträge auf Unterstützung aus dem Stiftungszweck Familienhilfe können in allen Schwanger-
schaftsberatungsstellen, Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen sowie bei den 
kommunalen Gleichstellungsbeauftragten in Thüringen gestellt werden. Die jahrelange Praxis 
zeigt jedoch, dass die Antragstellung bis auf wenige Ausnahmen in den Schwangerschaftsbera-
tungsstellen vorgenommen wird, auch wenn keine Schwangerschaft vorliegt.

STATISTIK 2009

BEARBEITUNG DER ANTRÄGE

Anzahl	der	Anträge,	gesamt		 759
Anzahl	der	Bewilligungen	 501
Anzahl	der	Ablehnungen	 258
vergebene	Mittel		 				451.417,10	Euro
durchschnittlicher	Hilfebetrag	 901,03	Euro

SOZIALER STATUS 
DER HILFESUCHENDEN 

Arbeitnehmer/in,	Beamter/in,	Soldat/in	 		98

selbständig,	freiberuflich	 	 				5	

Schüler/in,	Student/in,	Auszubildende	 		62	

arbeitslos	 	 	 	 	 549	

Rentner/in	 	 	 	 	 		21	

Hausfrau/Hausmann	 	 	 		16	

Asylbewerber/in	 	 	 	 				8	

Gesamt	 	 	 	 	 759
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STAATSANGEHÖRIGKEIT 
DER HILFESUCHENDEN

deutsch	 	 	 	 685	
europäische	Union	 	 			 13
sonstige/	staatenlos		 			 61
Gesamt	 	 	 	 759	

ALTER DER HILFESUCHENDEN  

Durchschnittsalter	–	32	Jahre
jünger	als	14	Jahre	 				 	 0
bis	17	Jahre	 	 					 	 8
bis	30	Jahre	 	 		 	 353
bis	40	Jahre	 	 		 	 266
über	40	Jahre	 		 	 132
Gesamt	 	 		 	 759

STIFTUNGSZWECK FAMILIENHILFE
DATEN - ZAHLEN - FAKTEN



VERTEILUNG DER STIFTUNGSHILFEN NACH 
WIRKUNGSKREIS DER BERATUNGSSTELLEN

Eine	 eindeutige	 Zusammenfassung	 der	 vergebenen	
Stiftungsmittel	 nach	 Landkreisen	 bzw.	 kreisfreien	
Städten	 ist	 nicht	 möglich.	 Anhand	 des	 Wirkungs-
kreises	 der	 antragsannehmenden	 Stellen	 lassen	 sich	
die	vergebenen	Stiftungsmittel	jedoch	zusammenfas-
sen	und	ergeben	nachstehendes	Bild,	auch	wenn	es	
aufgrund	der	freien	Beratungsstellenwahl	zu	Verschie-
bungen	zwischen	der	Zuordnung	von	Beratungsstelle	
und	Wohnort	der	Hilfesuchenden	kommen	kann.
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Eisenach	 		11.055,00	Euro

Erfurt	 106.863,17	Euro

Gera	 		16.095,99	Euro

Jena	 		32.601,85	Euro

Suhl	 		22.398,21	Euro

Weimar	 		65.256,23	Euro

Ilm-Kreis	 		16.299,82	Euro

Kyffhäuserkreis	 				8.160,00	Euro

Saale-Holzland-Kreis	 		16.902,01	Euro

Saale-Orla-Kreis	 				7.235,00	Euro

Unstrut-Hainich-Kreis	 		12.427,00	Euro

Wartburgkreis	 							245,00	Euro

Landkreis	Altenburger	Land	 		21.057,77	Euro

Landkreis	Eichsfeld	 		23.658,00	Euro

Landkreis	Gotha	 		16.415,00	Euro

Landkreis	Greiz	 		19.809,29	Euro

Landkreis	Hildburghausen	 				7.406,95	Euro

Landkreis	Nordhausen	 				3.115,00	Euro

Landkreis	Saalfeld-Rudolstadt	 		27.320,81	Euro

Landkreis	Schmalkalden-Meiningen	5.670,00	Euro

Landkreis	Sömmerda	 				7.795,00	Euro

Landkreis	Sonneberg	 				3.430,00	Euro

Landkreis	Weimarer	Land	 							200,00	Euro

Gesamt    451.417,10 Euro

1

2

3

allein	lebend	 441

in	eheähnlicher	Gemeinschaft/	 139
Partnerschaft	lebend	 	 	

in	ehelicher	Gemeinschaft	lebend	 179	

Gesamt	 759	

1

2

3

VERGEBENE HILFEN NACH 
VERWENDUNGSZWECK

Gesamt:		451.417,10	Euro

davon

Entschuldungshilfen	 4,9	%	

Darlehen	 0,5	%	

laufende	Leistungen	zur	Unterstützung	 3,9	%
der	Lebensführung		

Wohnung	und	Einrichtung/Ausstattung	 52,6	%
der	Familie	

sonstige	Hilfen	 38,1	%

LEBENSFORM DER HILFESUCHENDEN

IN 501 FÄLLEN KONNTE DIE STIFTUNG FINANZIELLE HILFE GEWÄH-

REN. DURCHSCHNITTLICH WURDEN 901,03 EURO VERGEBEN. 



men.	„Mich	 informierte	damals	das	Sozialministe-
rium	über	diese	Möglichkeit,	 Frauen	und	Familien	
in	akuter	Not	zu	helfen.“	Und	Johanna	Kielholz	hat	
auch	gleich	ein	paar	Beispiele	parat.

Da	war	eine	Handwerksmeisterin,	deren	Kind	sehr	
krank	geworden	war.	Die	Mutter	musste	es	ein	Jahr	
rund	um	die	Uhr	betreuen.	Die	Stiftung	unterstützte	
sie	 in	 dieser	 schweren	 Zeit	mit	 einer	monatlichen	
Hilfe,	 bis	 die	 Frau	wieder	 arbeiten	 gehen	 konnte.	
Oder	 die	 junge	 Frau,	 die	 gerade	 ein	Geschäft	 er-
öffnet	hatte	und	der	4.000	Euro	aus	der	Kasse	ge-
stohlen	worden	waren.	Das	Geld	war	kurzfristig	für	

Ilmenau	 –	 „Willst	 du	 Gleichstellungsbeauftragte	
werden?“,	wurde	 Johanna	 Kielholz	 1990	 gefragt.	
„Damals	dachte	 ich,	 so	 etwas	brauchen	wir	 doch	
nicht.	Wir	DDR-Frauen	sind	selbstbewusst,	98	Pro-
zent	von	uns	 sind	 in	Arbeit,	wir	haben	genügend	
Kindereinrichtungen….“	 Johanna	 Kielholz	 lächelt	
heute,	 wenn	 sie	 diese	 Geschichte	 erzählt.	 Wohl	
eher	über	 ihre	damalige	Naivität.	„Doch	dann	be-
gannen	nach	einem	Jahr	die	Entlassungen.	Die	er-
sten	 Erzieherinnen	 wurden	 gekündigt,	 das	 große	
Glaswerk	schloss.“

Am	Markt	1,	dritter	Stock	-		hier	arbeitet	Ilmenaus	
Gleichstellungsbeauftragte.	„Ich	habe	von	hier	den	
schönsten	 Blick	 auf	 die	 Stadt“,	 sagt	 Kielholz	 und	
öffnet	 das	 Fenster.	 „Goethe	 hat	 auch	 in	 diesem	
Haus	 gearbeitet.	 Der	wusste,	was	 gut	war.“	 Kiel-
holz	 ist	gelernte	Spinnerin,	studierte	anschließend	
Chemie.	Seit	20	Jahren	hilft	sie	als	Gleichstellungs-
beauftragte	Frauen	und	deren	Familien	in	Ilmenau	
und	 Umgebung.	 1100	 Beratungen	 führt	 sie	 pro	
Jahr	durch.	„Hier	fließen	schon	oft	die	Tränen.	Zu	
Beginn	der	90er	 Jahre	kamen	die	Frauen,	weil	 sie	
einen	Job	suchten,	heute,	weil	sie	kein	Geld	mehr	
haben.	 Fast	ausschließlich	dreht	es	 sich	heute	um	
finanzielle	Sorgen,	dann	folgen	Partnerschaftspro-
bleme	und	nicht	selten	häusliche	Gewalt.“

Kielholz	kann	gut	zuhören.	„Aber	Gespräche	sind	
nicht	alles,	wir	müssen	auch	praktisch	helfen.	Und	
deshalb	 bin	 ich	 von	 der	 Thüringer	 Stiftung	Han-
dinHand	 so	 begeistert.“	 Seit	 1992	 arbeitet	 die	
Gleichstellungsbeauftragte	mit	der	Stiftung	zusam-
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Die	 Gleichstellungsbeauftragten	 in	 den	 Ge-
meinden	 und	 Landkreisen	 haben	 darauf	 hin-
zuwirken,	 Benachteiligungen	 von	 Frauen	 ab-
zubauen	und	das	 verfassungsrechtliche	Gebot	
der	Gleichberechtigung	von	Frauen	und	Män-
nern	 durchzusetzen.	 Zu	 ihrem	 Zuständigkeits-
bereich	 gehören	 alle	 frauenbezogenen	 Ange-
legenheiten.	 Die	 Gleichstellungsbeauftragten	
erfüllen	 Querschnittsaufgaben,	 die	 fachüber-
greifend	alle	Bereiche	der	Kommunalpolitik	und	
-verwaltung	 berühren	 können.	 Im	 Bedarfsfall	
kann	auch	der	Kontakt	 zur	Thüringer	Stiftung	
HandinHand	 aufgenommen	 werden,	 um	 für	
Frauen	und	ihre	Familien	in	außergewöhnlichen	
Situationen	eine	finanzielle	Hilfe	zu	beantragen.

INFORMATION

DIE GLEICHSTELLUNGSBEAUFTRAGTE
HANDINHAND IST SICHTBARE HILFE IN DER NOT

Geldnot führt nicht selten zu Gewalt. Ilmenaus Gleichstel-
lungsbeauftragte Johanna Kielholz hilft seit 20 Jahren ge-
fährdeten Familien, diese Spirale zu durchbrechen. Doch oft 
reichen gute Worte allein nicht aus, sondern konkrete Ideen 
sind gefragt.



nicht	verschiebbare	Zahlungsverpflichtungen	erfor-
derlich.	 Die	 Stiftung	 gab	 ein	 zinsloses	 Darlehen,	
bekam	es	später	von	der	Versicherung	wieder.	Ein	
ganz	 schlimmer	 Fall	 hat	 sich	auch	eingeprägt:	 Ein	
Sohn	war	im	Ausland	ermordet	worden.	Die	Eltern	
hatten	 wegen	 der	 zu	 erledigenden	 Formalitäten	
und	 der	 Bestattung	 einen	 hohen	 Aufwand,	 aber	
kein	 Geld	 für	 die	 Begleichung	 aller	 damit	 im	 Zu-
sammenhang	stehenden	Kosten.	Da	sprang	eben-
falls	die	Stiftung	ein.

„Die	Menschen	merken,	dass	sie	in	ihrer	Not	nicht	
alleine	gelassen	werden.	Ihnen	wird	ganz	praktisch	
geholfen“,	 sagt	Kielholz.	„Für	 viele	meiner	 in	Not	
geratenen	Frauen	ist	diese	sichtbare	Hilfe	wunder-
bar.	 Sie	 fühlen	 sich	 angenommen	 und	 schöpfen	
Mut.“

Aber	 es	 gibt	 noch	 einen	 anderen	Grund	 für	Kiel-
holz´	 Begeisterung:	 „Wenn	 wir	 einen	 Antrag	 bei	

29

Lebensentwürfe: In Thüringen lebten vor zwei Jahren 200.000 Familien mit Kindern unter 18 Jahren. 
Davon waren 44.000 alleinerziehende Mütter, 3.000 alleinerziehende Väter, 37.000 Lebensgemein-
schaften (Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik).

der	 Stiftung	 stellen,	 beantragen	wir	 natürlich	 nur	
das	 Nötigste.	 Und	 dann	 bekomme	 ich	manchmal	
einen	Anruf	und	die	Stiftungsmitarbeiterin	erklärt	
mir,	welche	Unterstützung	im	Rahmen	der	Stiftung	
auch	möglich	ist,	dass	andere	Stiftungen	oder	Ver-
eine	 in	 das	 Hilfekonzept	 mit	 einbezogen	 werden	
können	und	wo	ich	eventuell	noch	einmal	nachha-
ken	soll,	um	letztendlich	vielleicht	die	Probleme	für	
die	Familie	 in	Gänze	zu	 lösen.	Diese	Beratung	der	
Berater	ist	einmalig	in	Thüringen.“

Gestern	war	 eine	 alleinerziehende	Mutter	 bei	 Jo-
hanna	 Kielholz.	 Ihre	 Tochter	 möchte	 unbedingt	
Trompete	 spielen,	 aber	 das	 Geld	 für	 den	 Kauf	
eines	 Instruments	 fehlt.	 „Ich	 glaube,	 in	 diesem	
Fall	kann	die	Thüringer	Stiftung	HandinHand	nicht	
helfen.	 Aber	 ich	 hoffe,	 dass	 ich	 von	 dort	 einige	
Anregungen	bekomme,	wo	eine	solche	Unterstüt-
zung	beantragt	werden	kann.	Und	das	hilft	ja	auch	
schon	etwas	weiter!“
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Nur die allerwenigsten Antragstellerinnen und Antragsteller, denen wir im Laufe der Jahre helfen 
konnten, kennen wir persönlich. Umso mehr freut es uns natürlich, von ihnen in Briefform zu hören. 
Oft liegen den Briefen der Eltern Fotos oder Bilder der Kinder bei. Es sind sehr persönliche Zeilen. 
Einige der in den vergangenen Monate bei uns eingegangenen Briefe veröffentlichen wir hier. Die 
Familien sollen das letzte Wort haben.

„Vor	 einem	 Jahr	 stellte	 ich	
einen	 Antrag	 auf	 Hilfe	 für	
die	 Familie	 und	 schwange-
re	 Frauen	 in	 Not,	 da	 mein	
Mann	 plötzlich	 arbeitslos	
wurde	 und	 dadurch	 neben	
den	psychischen	Problemen	
unsere	 finanzielle	 Not	 sehr	
groß	 war.	 Heute	 (endlich!)	
bedanke	ich	mich	ganz	herz-
lich	für	Ihre	große	Unterstüt-
zung.	 (...)	 Wie	 schnell	 man	
in	 eine	 Situation	kommt,	 in	
der	man	weder	ein	noch	aus	
weiß,	haben	wir	 im	vorigen	
Jahr	selbst	erfahren	müssen	
und	sind	sehr,	sehr	dankbar,	
dass	 es	 diese	 Stiftung	 gibt	
und	wir	die	große	Hilfe	be-
kamen.“

„Sehr	 geehrte	 Damen	 und	
Herren	 der	 Stiftung	 „Hand	
in	Hand“,	mein	Sohn	und	ich	
möchten	 uns	 bei	 Ihnen	 für	
die	 finanzielle	 Unterstützung	
ganz	ganz	herzlich	bedanken.	
Für	uns	war	Ihre	Stiftung	der	
Retter	 in	 einer	 persönlichen	
Notlage.	Es	tut	gut	zu	wissen,	dass	man	mit	seinen	Pro-
blemen	nicht	immer	allein	ist.	Diese	neu	gewonnene	Er-
fahrung	berührt	mich	sehr	nachhaltig.	Ich	wünsche	der	
Stiftung,	dass	sie	noch	vielen	helfen	kann.“

„Zunächst	möchte	ich	mich	für	die	gewährte	finanzi-
elle	Unterstützung	bedanken.	So	war	es	mir	möglich,	
mit	 Ihrer	 Hilfe	 meine	 finanziellen	 Sorgen	 bezüglich	
der	Anschaffung	von	Kinderwagen,	Kinderbettchen,	
Auto-Kindersitz	 und	 anderen	 notwendigen	 Dingen	
gelassener	zu	sehen.

Letzte	Woche	ist	nun	unser	kleiner	Schatz	zur	Welt	
gekommen.	Er	entschädigt	mich	für	die	letzten	Mo-
nate,	 die	 für	mich	 oftmals	 bis	 an	 die	 Grenzen	 des	
Erträglichen	 gingen	 (Tod	 meines	 Vaters,	 schwere	
Partnerschaftskrise).	 Ich	 bin	 unglaublich	 froh,	 trotz	
anfänglicher	Überlegungen	eines	Schwangerschafts-
abbruches,	mich	 für	mein	Kind	entschieden	zu	ha-
ben.	 Dank	 der	 Hilfe	 Ihrer	 Stiftung	 habe	 ich	meine	
finanziellen	Bedenken	hinsichtlich	der	Entscheidung	
für	mein	Baby	„über	Bord	werfen“	können.“

Dankesbriefe: Wir haben sie alle gesam-
melt. Besonders große Freude bereiten 
uns natürlich die beigelegten Bilder der 
kleinen Künstler.

DIE FAMILIEN
SIE HABEN DAS LETZTE WORT



JEDER 
KANN HELFEN!

Seit	 über	 17	 Jahren	 hilft	 die	 Thüringer	 Stiftung 
HandinHand	 Kindern,	 Schwangeren	 und	 Fami-
lien	 in	 Notsituationen.	 Damit	 die	 Stiftung	 ihren	
Wirkungsgrad	 weiter	 erhöhen	 und	 sich	 den	 An-
forderungen	des	ständig	wachsenden	Hilfebedarfs	
stellen	kann,	ist	sie	zunehmend	auf	weitere	Unter-
stützung	angewiesen.

Mit	einer	Spende	kann	kurzfristig	und	unmittelbar	
geholfen	werden.	Jede	Spende	kommt	ohne	Abzü-
ge	den	Stiftungszwecken	zugute.	Mit	dem	Aufbau	
des	 Stiftungskapitals,	 z.	 B.	 durch	 eine	 Zustiftung	
oder	 Erbschaft,	 das	 Gründen	 einer	 Unterstiftung	
oder	durch	Sponsoring-	Maßnahmen	können	lang-
fristige	und	nachhaltige	Wirkungen	erzielt	und	das	
Fortbestehen	der	Stiftung	gesichert	werden.

SPENDENKONTO:

Thüringer	Stiftung HandinHand

Bankverbindung
(Sparkasse	Mittelthüringen)
Kto-Nr.:	 130000043
BLZ:		 82051000	




